
Mein neues .Haus liegt in der Gefahrenzone: Wer haftet?· 
. . . 

RATGEBER 
Heute zum Thema: 

D.as Gesetz sieht ein~ verschul
densunabhängige Haftung des 
Grundstückverkäufers für 
Mängel während fünf Jahren 

vor. Diese kann vertraglich ausgeschlos
sen werden. Ein Ausschluss gilt aber 
nicht für arglistig verschwiegene Mängel. 
Der Ausschluss gilt auch nicht für Män
gel, die gänzlich ausserhalb dessen lie
gen, init dem vernünftigerweise gerech
net werden muss. 

Die Gerichtspraxis beurteilt eine feh- · 
lende Bebaubarkeit, die Lage eines 
Grundstücks in einem Lawinengebiet 
sowie öffentliche Nutzungsbeschrän
kullgen je nach Konstellation als Sach
mangel, für welche der Verkä~er Ge
währ leisten müsste. Es fragt sich soinit, 
ob. der Ausschluss der Mängelhaftung 
hier greift. 

War Gefahrenzone bekannt? 
Es ist zu klären; ob der Verkäufer 

arglistig verschwiegen hat, dass das Haus 
in der Gefahrenzone liegt. Allerifalls liegt 
deshalb ein arglistiges Verschweigen vor. · 
In .diesem Fall greift der Gewährleis
tungsau~schluss .möglicherweise nicht, 

WERTMINDERUNG Vor zwei Jahren habe ich ein Haus an 
idyllischer Lage gekauft. Der Verkäufer hat die Mängelgewähr
leistung (Garantie) wegbedungen. Nun habe ich erfahren, dass 
das Haus in der Gefahrenzone liegt. Es· ist unklar, ob ich deshalb 
wegziehen muss .. Sicher ist jedoch bereits jetzt schon, dass 
das Grundstück an Wert verloren hat. H.abe ich keine Mqglich-
keit, mich beim Verkäufer schadlos zu halten? G. H. in V. 

und der Verkäufer haftet. Gegen Arglist 
spricht, wenn die Gefahrenzone im 
Zonenplan oder weiteren öffentlichen 
Dokumenten einsehbar sowie in der 
Bevölkerung teilweise bekannt ist. 

Ist keine Arglist gegeben, stellt sich 
die Frage, ob die Lage in d!'lr Gefahren
zone einen Mangel darstellt, der gänz-

Kurzantwort 
Es ist zu klären, ob der Verkäu

fer arglistig verschwiegen hat, dass 
das Haus in der Gefahrenzone 
liegt. Gegen Arglist spricht, wenn 
die Gefahrenzone im Zonenplan 
oder weiteren öffentlichen Doku
menten einsehbar sowie in der' 
Bevölkerung teilweise bekannt ist. 
Ist keine Arglist gegeben, stellt sict'l 
die Frage, ob die Lage in der Ge
fahrenzone einen Mangel darstellt, 
der gänzlich ausserhalb dessen 
liegt, mit dem vernünftigerweise 
gerechnet werden mu;;s. 

lieh aüsserhalb dessen lie'gt, mit dem 
vernünftigerweise gerechnet werden 
muss. Dies hängt von mehreren Fakto
ren ab: In wekhe Gefahrenstufe fällt die · 
Liegenscliaft? Bewirkt die Gefahrenein
stufung eine Nutzungseinschränkung? 
Führt die Nutzungseinschränkung zu 
einer erheblichen Vermögenseinbusse? 

Vermögensminderung 
. In der Gefahrenstufe Rot dürfen keine 

Neubauten errichtet werden. In der Ge
fahrenstufe Blau ist eine Baubewilligung 
mit Auflagen verbunden. In dei Gefah
renstufe Gelb, sind Auflagen für Neu
bauten möglich. All dies kann den Wert 
Ihres Grundstücks vermindern.· Diese 
Vermögensverminderung stellt einen 
Schaden dar. Dieser kann an sich oder 
im Verhältnis zum Grund.stückkaufpreis 
derart gewichtig seiri, dass er gänzlich 
ausserhalb dessen· liegt, mit' dem ver
nünftigerweise gerechnet werden muss. 
Der Gewährleistungsausschluss würde 
in diesem Fall nicht greifen, und deF 
Verkäufer haftet. Sie müssten den Mangel 
«Einstufung in Gefahrenzone» sofort 
schriftlich per Einschreiben an den Ver-

käufer rügen und anschliessend auf Rück
abwicklung des . Kaufvertrags oder auf 
Preisreduktion klagen. 

Selbst wenn die fünfjährige Frist für 
die Mängelgewährl~istung abgelaufen 
ist, wäre eine Vertragsanfechtung in
folge Grundlagenirrtums zu prüfen. Ge
mäss Bundesgericht kann die Nichtüber
baubarkeit · eines Grundstücks trotz 
gültigem Gewährleistungsausschluss ein 
Grundlagenirrtum sein, der eine Ver
t:ragsan{echtung erlaubt. Die Frist dazu 
beträgt ein Jahr ab Entdeckung der 

Zugehörigkeit zur Ge
~----~ fahrenzone. 
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